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wohl bie finanzielle' Unterftfigung berartiger Unterneh»

mungen In etger Sinle. 20 ir haben uns tn unfertn ©e<

fc^äftSberic^t für 1925 bereit erflärt, blelisuboentionSptajiS
im bobenoerbeffetungSwefen ba^ln ja erweitern, bag in
3uEunft n. a. auch bunbeSbeiträge an lanbroirtfchaftltche
©tebelungSbauten, inbegriffen bie guleitung non 5?raft, 2ic|t
unb SDBaffer, bewilligt werben. S)urdfj btefe SluSbehnung
ber bunbeSfuboention bfirfte ber 2Bunfdi) ber Station
auf görberung ber bäuerlichen StebelungSpolitiE im
Gahmen beS jurjeit Möglichen erfüllt fein.

®er jraette Sett ber Lotion betrifft bie grage beS

DtealerfafceS bei ber ßerftörung non Sulturlanb burdfj
bie ©rfteHung öffentlicher 28etEe unb beffen gefetliche
Drbnung bei Expropriationen. ®er bunbeSrat hat bte

©elegenijeit wahrgenommen, in bem mit botfdhaft oom
21. $uni 1926 ben Späten oorgelegten Entwurf etneS

neuen EntelgnungSgefetjeS btefen Seil beS IßogulateS im
SRahmen ber ällöglidhfeit ju löfen, nachbem fäjon tn ber
oorberatenben EïpertenEommifgon ein entfpredjenber 2tn»

trag erörtert, aüerbtngS nur als erftrebenSwerte Söfung
offne 3>»angScharaEter gutgeheißen warben war. 3lrt. 15
beS (Entwurfes fief)t oor, bag unter beftimmten rechtlichen
Sauteten an ©teile ber ®elbentfcf)äbigung eine Erfag»
letftung InSbefonbere auch bann treten îann, wenn infolge
ber Enteignung ein lanbwirtfdhaftllcheS ©ewerbe nid^t
mehr fortgeführt werben fann.

®aS ißoftulat Dir. 956 oom 19. Dftober 1921
wünfcht oom bunbeSrat Prüfung unb beridf)t, ob nicht
oorgängig ober neben ber Dteoigon beS ©efefceS oom
22. ®ejember 1893 betreffenb bie görbetung ber 2anb=
wirtfchaft bie gragen ber bobenoerbefferung unb ber
QnpenEolonifatton burch ein befonbereS bunbeSgefefc zu
orbnen feten.

Qn ber begtünbung beS ißogutateS nannte beffen
Urheber fünf ©ruppen oon Söortehren, bte unter ben

begriff 3lnnenfoloriifation fallen unb etner nähern ißrfi«
fung ju unterziehen wären: 1. bie Erftïjllegung beS

offenen öblanbeS ; 2. bie betbeffetung beftehenber unb
bte Schaffung neuer ©iebelungen; 3. ftaatltdje Eingriffe
in unzwedmägige ©runbbefffcoethältniffe; 4. befämpfung
ber Sanbffucht; 5. Erhaltung unfeteS bobenftänbigen,
etnhetmifchen boIEStumS.

2Bit befffcen îetnen Satafter ber zurzeit noch befte=

henben ßblänbereien, bie ber Urbarifterung harren,
immerhin finb bte grögetn glasen beEannt. ©te ftnb
nicht mehr fehr zahlreich, unb es liegen zum Seit bereits
tßrojeEte für ihre Urbarmachung oor, fo für bte HnES=

fettige 2lnthebene jroifc^ert 3ütidfjfee unb SBalenfee, bie
SDiagabtnO'Ebene, gär anbete ©ebiete würben botgu»
bten gemacht für bte üfflelloration, fo für bte SRhoneebene

im Santon afißatlis. 2Bo bie borauSfetjungen für bie

Urbarifterung beftehenber Öölänbereten — ber 2BiHe ber
beteiligten Steife unb bte„ 2BirtfdjaftltchEeit beS Unter»
nehmenS — gegeben ftnb,. bebarf eS EeineS befonbern
bunbeSgefetyeS, um biefe 2BetEe an bie #anb nehmen zu
tönnen. ®aS beftehenbe ©efeh betreffenb bie görberung
ber Sanbwirtfdhaft burch ben bunb btetet bie 2Jlögltch=
fett, ffe Iräftig zu unterfffi&en.

®te berbefferung beftehenber unb bie ©dfjaf»
fung neuer ©iebelungen fowte ftaatliche Ein»
griffe in unzwedmägige ©runbbefihoerhält»
niffe ftehen in enger berblnbung mit ben ©fiterzufam»
meniegungen, bie oom bmtbe mit bebeutenben Beiträgen
unterftüht werben unb in ben legten fahren einen recht
erfreulichen 2luffchwung genommen haben. ®te 2luSbeh<

nung ber ©uboentionen auf ©tebelungSbauten wirb ins«
befonbere auch bie Schaffung neuer ©iebelungen erleid)-
tern unb förbern. ®te berbefferung unzwedmägiger
©runbbefihoerhältniffe wirb burch baS fchweizetifche 3i=
oilgefehbuch, baS bte Bwangëbeteiligung an bobenoer»

befferungen orbnet, fowte burch bie zugehörigen îantonalen
EtnführwngSgefehe erleichtert.,, Ein ftaatttcheS Eingreifen
gegen ben 2Biflen ber Mehrheit ber beteiligten ift im
allgemeinen nicht Z" empfehlen. ®er berbefferung ber
©runbbefcfcdethäliniffe bient auch ber bunbeSratSbefdhluh
oom 23. SJlärz 1^18 betreffenb bte görberung ber ©ü»
terzufammenlegungeh.

®ie grage ber beEämpfung ber Sanbfludft
unb ber Erhaltung be8 bobenftänbigen ein»
heimifchen bolfStumS war bereits ©egenftanb ein«

gehenber ©tubien unb eines ©utachtenS be§ fchweizeri»
fchen bauernfeîretariateS. ©te wirb neuerblngS oon ber
Sommiffion zur borbehanblung ber blotion baumberger
betreffenb SJla^nahmen zur beîâmpfung ber^EntoöIfe»
rung ber ©ebirgSgegenben geprüft.

3în bem tn grage ftehenben ißoftulat tarn bie in ben

legten SrtegS« unb erften 9la«htrieg8jahren in wetten
bolfsfretfen hetrfc^cttbe 2luffaffung zum SHuSbrud, bie
btSßevigen 3Jla|nahmen zur$ebung berb^a-
buîtionSfâhigîeit uïifereSbobenë genügten nicht,
eS fei oielmeht notwenbig, bag ber bunb, ber fidh bis-
her auf bie finanzielle Unterftühung ber oon ben San»
tonen eingereichten ^ßrojefte befchränfte, auf btcfem ©ebtet
bireft eingreife unb h^rför möglidhft rafch bie gefe^lichen
©tunblagen fchaffe. 3ur 3eit ber begtünbung beS bo»j
ftulateS lag berettS ber Entwurf zu einem eibgenöfjifchen
©tebelungSgefeh oor. Er will bem bunb wettgelfenbe
Sompetenzen für bte ®u«hführung oon ©iebelungSwerten
übertragen, bie tief in bie prioatredjtlidjen berhältniffe ;

ber ©runbbefiher etngreifen; er oerlangt oon ihm aber
auch grofje finanzielle Dpfer zur Unterftühung folcher
ÎBetfe unb zur Schaffung eines elbgenöfflfdjen Siebe»

tungSfonbS. Ein bringenbeS bebürfniS für eine
folche Erweiterung berSâtigîeitbeSbunbeS
unb zum Erlag eines rechtlich unb finanziell fo weittra*
genben ©efeßeS fehlen uns inbeffen, äbgefehen oon ber

grage fetner berfaffungSmâgigîeit, nicht oorzuliegen.
2Bir gaben bem Entwurf beShalb Eeine wettere golge.
®te bisherige Drbnung, wonach ber bunb auf bem
©ebiete beS bobenoetbeffetungSwefenS unb ber $nnen»
Eolonifation nicht felbftänbig oorgeht, fonbern ftdh barauf
befdfränEt, bie Santone in ihren SJlagnahmen zu unter«

ftühen, hat geh burdfauS bewährt unb bfirfte auch ^
3uEunft genügen, um ben wirtlich brtngltchen, oolESwirt»
fchaftltch werloollen SßetEen zum ®urchbruch zu oerhelfen.

3lm 11. 3uni 1924 tub ber SRationalrat burch baS

ißoftulat yir. 1086 ben bunbeSrat ein, p prüfen,
ob nicht zur berbefferung ber E?iftenzbebin»
gungen ber ©ebirgSbewoljner ein betrag in baS

nächfte bubget einzuteilen fei. QnSbefonbere wären ©üb»
oentionen an bte betEehrSwege In ben ©ebirgSgegenbe«
unter betüdftdjtigung ber SeiftungSfähigEeit ber Sflitfub«
oententen zu entrichten ober anfällig zu erhöhen, bie

©dhuloerhältniffe zu oerbeffern unb Me SlrbeitSgeiegen»

hetten zu oetmehren.
2Wit 3uftimmung ber etbgenöfgfdhen Diäte würbe bei

ber 2lufjMung beS boranfchlageS für 1925 oon ber Ein»

fteüung eines befonbern SrebiteS für bie ©ebirgSgegenben
Umgang genommen. ®em SBunfdhe nach Unterftüfcung
ber Etftellung oon berEehrS wegen In ©ebirgSgegenben
würbe burch bie SluSbehnung ber ©uboentionen
auf folche ÜBerfe entfproetjen.

Ucbujicrucutil.
®er ffiauerftoffbrudregler, "ober baS ©auerftoffrebu»

Zteroentil, ift etner ber wicjjtigften Setle einer ©chwetgeret»

Etnridhtung, fowohl In Eingeht auf bte ©üte unb ©pat'
famfelt ber StrbeitSauSffihrung, als audh in Dtüdgcht auf
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wohl die finanzielle' Unterstützung derartiger Unterneh-
mungen in erster Linie. Wir haben uns in unserm Ge-
schäftsbericht für 1925 bereit erklärt, dteSuboentionspraxis
im Bodenverbesserungswesen dahin zu erweitern, daß in
Zukunft u a. auch Bundesbeiträge an landwirtschaftliche
Stedelungsbauten, tnbegriffen die Zuleitung von Kraft, Licht
und Wasser, bewilligt werden. Durch diese Ausdehnung
der Bundessubvention dürfte der Wunsch der Motion
auf Förderung der bäuerlichen Siedelungspolitik im
Rahmen des zurzeit Möglichen erfüllt sein.

Der zweite Teil der Motion betrifft die Frage des

Realersatzes bei der Zerstörung von Kulturland durch
die Erstellung öffentlicher Werke und dessen gesetzliche

Ordnung bei Expropriationen. Der Bundesrat hat die

Gelegenheit wahrgenommen, in dem mit Botschaft vom
21. Juni 1926 den Räten vorgelegten Entwurf eines
neuen Enteignungsgesetzes diesen Teil des Postulates im
Rahmen der Möglichkett zu lösen, nachdem schon in der
vorberatenden Expertenkommission ein entsprechender An-
trag erörtert, allerdings nur als erstrebenswerte Lösung
ohne Zwangscharakter gutgeheißen worden war. Art. 15
des Entwurfes steht vor, daß unter bestimmten rechtlichen
Kautelen an Stelle der Geldentschädigung eine Ersatz-
leistung insbesondere auch dann treten kann, wenn infolge
der Enteignung ein landwirtschaftliches Gewerbe nicht
mehr fortgeführt werden kann.

Das Postulat Nr. 956 vom 19. Oktober 1921
wünscht vom Bundesrat Prüfung und Bericht, ob nicht
vorgängig oder neben der Revision des Gesetzes vom
22. Dezember 1893 betreffend die Förderung der Land-
wirtschaft die Fragen der Bodenverbesserung und der
Jnnenkolonisatton durch ein besonderes Bundesgesetz zu
ordnen seien.

In der Begründung des Postulates nannte dessen

Urheber fünf Gruppen von Vorkehren, die unter den

Begriff Jnnenkolonisation fallen und einer nähern Prü-
sung zu unterziehen wären: 1. die Erschließung des

pffenen Ödlandes; 2. die Verbesserung bestehender und
die Schaffung neuer Siedelungen; 3. staatliche Eingriffe
in unzweckmäßige Grundbesitzverhältnisse; 4. Bekämpfung
der Landflucht; 5. Erhaltung unseres bodenständigen,
einheimischen Volkstums.

Wir besitzen keinen Kataster der zurzeit noch beste-

henden Odländereien, die der Urbaristerung harren.
Immerhin sind die größern Flächen bekannt. Sie sind
nicht mehr sehr zahlreich, und es liegen zum Teil bereits
Projekte für ihre Urbarmachung vor, so für die links-
seitige Linthebene zwischen Zürichsee und Walensee, die

Magadtno-Ebene. Für andere Gebtete wurden Vorstu-
dien gemacht für die Melioration, so für die Rhoneebene
im Kanton Wallis. Wo die Voraussetzungen für die

Urbaristerung bestehender Odländereien — der Wille der
beteiligten Kreise und die^ Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens — gegeben sind, bedarf es keines besondern
Bundesgesetzes, um diese Werke an die Hand nehmen zu
können. Das bestehende Gesetz betreffend die Förderung
der Landwirtschaft durch den Bund bietet die Möglich-
keit, sie kräftig zu unterstützen.

Die Verbesserung bestehender und die Schaf-
fung neuer Siedelungen sowie staatliche Ein-
griffe in unzweckmäßige Grundbesitzverhält-
nisse stehen in enger Verbindung mit den Güterzusam-
menlegungen, die vom Bunde mit bedeutenden Betträgen
unterstützt werden und tn den letzten Jahren einen recht
erfreulichen Ausschwung genommen haben. Die Ausdeh-
nung der Subventionen auf Stedelungsbauten wird ins-
besondere auch die Schaffung neuer Siedelungen erleich-
tern und fördern. Die Verbesserung unzweckmäßiger
Grundbesitzverhältnisse wird durch das schweizerische Zi-
vilgesetzbuch, das die Zwangsbeteiligung an Bodenoer-

befferungen ordnet, sowie durch die zugehörigen kantonalen
Etnfühxungsgesstze erleichtert.,. Ein staatliches Eingreifen
gegen den Willen der Mehrheit der Beteiligten ist im
allgemeinen nicht zu empfehlen. Der Verbesserung der
Grundbesitzverhältnisse dient auch der Bundesratsbeschluß
vom 23. März 1H18 betreffend die Förderung der Gü'
terzusammenlegungen.

Die Frage der Bekämpfung der Landflucht
und der Erhaltung des bodenständigen ein-
heimischen Volkstums war bereits Gegenstand ein-
gehender Studien und eines Gutachtens des schweizeri-
schen Bauernsekretariates. Sie wird neuerdings von der
Kommission zur Vorbehandlung der Motion Baumberger
betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der^Entvölke-
rung der Gebirgsgegenden geprüft.

In dem tn Frage stehenden Postulat kam die in den

letzten Kriegs- und ersten Nachkrtegsjahren in weiten
Volkskreisen herrschende Auffassung zum Ausdruck, die
bisherigen Maßnahmen zurHebung derPro-
duktionsfähigkeit unseres Bodens genügten nicht,
es sei vielmehr notwendig, daß der Bund, der sich bis-
her auf die finanzielle Unterstützung der von den Kan-
tonen eingereichten Projekte beschränkte, auf diesem Gebiet
direkt eingreife und hierfür möglichst rasch die gesetzlichen

Grundlagen schaffe. Zur Zeit der Begründung des Po-,
stulates lag bereits der Entwurf zu einem eidgenössischen

Siedelungsgesetz vor. Er will dem Bund wettgehende
Kompetenzen für die Durchführung von Stedelungswerken
übertragen, die tief tn die privatrechtlichen Verhältnisse
der Grundbesitzer eingreifen; er verlangt von ihm aber
auch große finanzielle Opfer zur Unterstützung solcher
Werke und zur Schaffung eines eidgenössischen Siede-
lungsfonds. Ein dringendes Bedürfnis für eine
solche Erweiterung der Tätigkeit des Bundes
und zum Erlaß eines rechtlich und finanziell so weittra»
genden Gesetzes schien uns indessen, abgesehen von der

Frage setner Verfassungsmäßigkeit, nichtvorzuliegen.
Wir gaben dem Entwurf deshalb keine weitere Folge.
Die bisherige Ordnung, wonach der Bund auf dem
Gebiete des Bodenverbesserungswesens und der Innen-
kolonisation nicht selbständig vorgeht, sondern sich darauf
beschränkt, die Kantone in ihren Maßnahmen zu unter-
stützen, hat sich durchaus bewährt und dürfte auch in
Zukunft genügen, um den wirklich dringlichen, Volkswirt-
schaftlich wertvollen Werken zum Durchbruch zu verhelfen.

Am 11. Juni 1924 lud der Nationalrat durch das

Postulat Nr. 1086 den Bundesrat ein, zu prüfen,
ob nicht zur Verbesserung der Existenzbedin-
gungen der Gebirgsbewohner ein Betrag in das

nächste Budget einzustellen sei. Insbesondere wären Sub-
ventionen an die Verkehrswege tn den Gebirgsgegenden
unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Mitsub-
venienten zu entrichten oder allfällig zu erhöhen, die

Schulverhältniffe zu verbessern und die Arbeitsgelegen-
heilen zu vermehren.

Mit Zustimmung der eidgenössischen Räte wurde bei

der Aufstellung des Voranschlages für 1925 von der Ein-
stellung eines besondern Kredites für die Gebirgsgegenden
Umgang genommen. Dem Wunsche nach Unterstützung
der Erstellung von Verkehrswegen in Gebirgsgegenden
wurde durch die Ausdehnung der Subventionen
auf solche Werke entsprochen.

Reduzierventile
Der Gauerstoffdruckregler, 'oder das Sauerftoffredu-

zieroentil, ist einer der wichtigsten Teile einer Schweißerei-
Einrichtung, sowohl tn Hinsicht auf die Güte und Spar-
samkeit der Arbeitsausführung, als auch in Rücksicht aus
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Me ©idfjerbeit ber *©cbœeiger. Dbroobl bas iJMtvjjfp beS

Mechanismus biefet ftngrumente ïângft beîannt roar,
liegen bodb niete AuSfübrungSfotmen oft ju roiinftgen
übrig nnb oerurfacbten ntel Serbrug. •' *'• '

®te girma Autogen ©nbreg A.'©. fabriziert feit 1921
ein SiebujteroentU für bod&gefpannte ©afe, bei roeîcÇem
Me früheren @rfGerungen au btefem ©ebtet reglos be*

*8dfid)tigt gnb. Auch in tongruttioer i>lnftdi)t weift
MefeS aSentit fdfjöne gortfdfjritte auf.

®iefeS Sentit bat g*b feitbem oorzügltdb beroäbrt.
®er AuSbrennfcbug ift fo zuoerläffig, bag ein Ausbrennen
non ber glafcbenfette be* bei biefem SetUil bi§t>cr nicbt
uorgetommen ift.

®aS MobeH 1927 roetft folgenbe Anbetungen in bet
«onftruïtion auf:

1. Site Membrane mit bem ®ectet ift nacb unten ge=

ït^tet.
2. ®o§ ©id&erbettSoentil ift imrnet noch getrennt non

bet Membrane angeorbnet, bamit bie Membrane nicbt

wl>^^en roetben mug. ©S fuuftioniert foroobt auto=

AuAv QberbrudC, aïs autb mecljanifcb. (ißat. O a.)
«' lelft leidstem ®rudf auf ben Çebet beS ©icberbeitS*

"ul$ tann, nacb 9lrbeitsfdbtug, tefp. not bem ©ntlaften

beS Seniils, forapjtl bie $ocbbtudt= als bie 5Rleberbruct=

feite beS SentilS ooügänbig entleert roetben. @S ift
alfo wiegt nötig, bag zum ©ntleeren ber Ablagbabn unb
ber 53remtetbabn nochmals geöffnet roetben.

3. 3um ©cbutje gegen 9lä<Sfd&läge nom Srennet ber
ift ein gebet roitfenbeS fRfidtfcbtagoentil angebaut.

®te Anorbnung bet einzelnen Sentilteite ig äugerfi
einfach, ©benfo bie Montage ober Demontage im galle
ber Abnügung.

®et ®i«htungSbotzen beS SßentiltörperS, ber einzige
Seil, ber ftcb bei biefem Sentil entfpre^enb nerbcau^t,
tann febr leidet unb rafcb auSgeroecbfelt roerben.

ArbeitSroeife beS SentileS.
®er ©auetgog tritt burtb ben Anfcblug'Stugen 8,

unb bie mit AuSbrenn=©dbub oetfebenen Kanäle, nach
bem SentilsMedbaniSmuS, im ©tugen 11, unb non bort
nach ber Membrane 2. Qg bie Membrane entlaget,
roirb ge in ber SRidjtung ber Regulierfc^rawbe 7 zutüct=

gebrängt unb entlaget bie gebet d, im ©tugen 11. ®a>
burdfj roirb ber ®icbtung§boIzen e f gegen bie Sentit'
fpige h gepregt unb ber ®urdf)gang ^ermetifd^ abge>

fotogen. ®er geroünfcbte ArbeitSbrudt roirb fobann bureb
9ted)tSbreben ber SRegulterfdfjraube 7 eingegellt. Unter
bem ®rucie ber SRegulierfdbtaube roölbt ftcb bie Mem*
brane gegen ben ©tugen 11. ®te Soljenfeber roirb be=

läget, ber ®idgtungSbolzen entfernt gdb non ber Sentit'
fpige unb gibt ben ®ur<bgang frei.

Sei ArbeitSfcglug, na<b bem ©daliegen ber glafd&e,
roirb mittelg leidigem ®ruct auf ben $ebel beS @icber=

beitSnentilS, foroogl bie ^oegbruef' als bie 3Rteberbruct=

fette beS fRebuziernentilS noüftänbig entleert unb mittelg
ßlntSbregen ber fftegulietfcbtaube 7 entlaget. Utun ig
ber ®urdijgang roieber bermetifcb abgeflogen.

Sößirb bie ©ntlagung unterlagen, fo bleibt baS Sentit
ogen. Seim Söteberöffnen ber glafcge bringt bann ber
boebgefpannte ©auergog ructroelfe bis nacb ^r SRleber«

brudtfeite beS !RebujteroentilS oor, roaS oermieben roer=

ben foH.

Oerbandswesen.
©cbweijetifcbei ©eroerbeuerbanb. ®er 48. gabreS=

beriebt beS ©ebroetzerifeben ©eroerbeoerbanbeS ^ebt

oor, bag ber Mitglieberbeganb am 1. April 1928
137,581 betrug unb gegenüber bem Sorfagr eine garte
gunabme aufroeifi. ®er Serbanb umfagt 20 Kantonal'
oetbänbe, .84 SerufSoereinigungen unb 17 ©enterbe»

tammern, ©eroerbe» unb gnbugrtemufeen, ©dbulen uff.
®aS Sermögen beS SerbanbeS betrug ©nbe 1927
1,094,300 gr. ober 6500 gr. weniger als im Sorjabr.
®te Sflecbnungen über bie ßebrlingSprüfungen roeifen einen

©innabmenüberfebug oon 4870 gr. auf. Sßenn eS im
gagre 1927 audb oerfdbtebenen ^nbugtien gelungen ig,
geb oon ben ©ebroierigteiten ber 5Ra<btriegSzett zu be=

freien, fo tann gleidbeS oom ©eroerbe nidbt gefagt roer=
ben. ®te Krife in ber ßanbroirtfebaft ^abe audb zur
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die Sicherheit der ^Schweißer. Obwohl das PrinAp des
Mechanismus dieser Instrumente längst bekannt war,
ließen doch viele Ausführungsformen oft zu wünschen
übrig und verursachten viel Verdruß ' -> ì.,

Die Firma Autogen Endreß A.-G. fabriziert seit 1921
ein Reduzierventil für hochgespannte Gase, bei welchem
die früheren Erfahrungen au diesem Gebiet restlos be-

rücksichtigt sind. Auch in konstruktiver Hinsicht weist
dieses Ventil schöne Fortschritte auf.

Dieses Ventil hat sich seitdem vorzüglich bewährt.
Der Ausbrennschutz ist so zuverlässig, daß ein Ausbrennen
von der Flaschensette her bei diesem Ventil bisher nicht
vorgekommen ist.

Das Modell 1927 weist folgende Änderungen in der
Konstruktion auf:

1. Die Membrane mit dem Deckel ist nach unten ge-
richtet.

2. Das Sicherheitsventil ist immer noch getrennt von
der Membrane angeordnet, damit die Membrane nicht

>»,!Ä/ochen werden muß. Es funktioniert sowohl auto-

Mi
'sch bei Überdruck, als auch mechanisch. (Pat. O a.)

à «Ist leichtem Druck auf den Hebel des Sicherheit-
""Is kann, nach Arbeitsschluß, resp, vor dem Entlasten

des Ventils, sowHl die Hochdruck- als die Niederdruck-
seite des Ventils vollständig entleert werden. Es ist
also nicht nötig, daß zum Entleeren der Ablaßhahn und
der Brennerhahn nochmals geöffnet werden.

3. Zum Schutze gegen Rückschläge vom Brenner her
ist ein sicher wirkendes Rückschlagventil angebaut.

Die Anordnung der einzelnen Ventilteile ist äußerst
einfach. Ebenso die Montage oder Demontage im Falle
der Abnützung.

Der Dichtungsbolzen des Ventilkörpers, der einzige
Teil, der sich bei diesem Ventil entsprechend verbraucht,
kann sehr leicht und rasch ausgewechselt werden.

Arbeitsweise des Ventiles.
Der Sauerstoff tritt durch den Anschluß-Stutzen 8,

und die mit Ausbrenn-Schutz versehenen Kanäle, nach
dem Ventil-Mechanismus, im Stutzen 11, und von dort
nach der Membrane 2. Ist die Membrane entlastet,
wird sie in der Richtung der Regulierschraube 7 zurück-

gedrängt und entlastet die Feder ä, im Stutzen 11. Da-
durch wird der Dichtungsbolzen s k gegen die Ventil-
spitze k gepreßt und der Durchgang hermetisch abge-

schloffen. Der gewünschte Arbeitsdruck wird sodann durch
Rechtsdrehen der Regulierschraube 7 eingestellt. Unter
dem Drucke der Regulierschraube wölbt sich die Mem-
brane gegen den Stutzen 11. Die Bolzenfeder wird be-

lastet, der Dichtungsbolzen entfernt sich von der Ventil-
spitze und gibt den Durchgang frei. ^

Bei Arbeitsschluß, nach dem Schließen der Flasche,
wird mittelst leichtem Druck auf den Hebel des Sicher-
heitsventils, sowohl die Hochdruck- als die Niederdruck-
seite des Reduzierventils vollständig entleert und mittelst
Linksdrehen der Regulierschraube 7 entlastet. Nun ist
der Durchgang wieder hermetisch abgeschlossen.

Wird die Entlastung unterlassen, so bleibt das Ventil
offen. Beim Wtederöffnen der Flasche dringt dann der
hochgespannte Sauerstoff ruckweise bis nach der Nieder-
druckseite des Reduzierventils vor, was vermieden wer-
den soll.

llerdanâîmzen.
Schweizerischer Gewerbeverband. Der 43. Jahres-

bericht des Schweizerischen Gewerbeverbandes hebt her-
vor, daß der Mitgliederbestand am 1. April 1928
137,581 betrug und gegenüber dem Vorjahr eine starke

Zunahme aufweist. Der Verband umfaßt 20 Kantonal-
verbände, 84 Berufsoereinigungen und 17 Gewerbe-
kammern, Gewerbe- und Jndustrtemuseen, Schulen usf.
Das Vermögen des Verbandes betrug Ende 1927
1,094,300 Fr. oder 6500 Fr. weniger als im Vorjahr.
Die Rechnungen über die Lehrlingsprüfungen weisen einen

Einnahmenüberschuß von 4870 Fr. auf. Wenn es im
Jahre 1927 auch verschiedenen Industrien gelungen ist,
sich von den Schwierigkeiten der Nachkriegszeit zu be-

freien, so kann gleiches vom Gewerbe nicht gesagt wer-
den. Die Krise in der Landwirtschaft habe auch zur

kspksltlsek, eissnlsck
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